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Kurzfassung 

Das Amt für Justizvollzug umfasst die Abteilungen Justizvollzugsanstalt, Gefängnisse (Solothurn 
und Olten), Gesundheitsdienst, Straf- und Massnahmenvollzug (Vollzugsbehörde), Bewährungs-
hilfe sowie die Zentralen Dienste des Amtes. Damit sind bis auf die Fallführung im Vollzug von 
Jugendstrafen (Jugendanwaltschaft), den Vollzug der strafrechtlichen Landesverweisung (Mig-
rationsamt) sowie das Inkasso von Bussen und Geldstrafen (Gerichtskasse) sämtliche Aufgaben 
des Justizvollzugs in diesem Amt zusammengefasst.  

In der neuen Globalbudgetperiode stehen im Justizvollzug die Sicherheit, Risikoorientorientie-
rung, Spezialisierung und Modernisierung im Vordergrund, so namentlich die Bewältigung der 
Belegungssituation in den kantonalen Vollzugseinrichtungen, der Bau und die Vorarbeiten für 
die Inbetriebnahme des Zentralgefängnisses und die weitere Spezialisierung der Justizvollzugs-
anstalt Solothurn.  

Die dynamische Belegungsentwicklung in den Vollzugseinrichtungen stellt sämtliche Abteilun-
gen des Amtes für Justizvollzug vor zusätzliche Herausforderungen. Betriebliche, bauliche und 
personelle Massnahmen sind auf der Grundlage der bereits gegen Ende der aktuellen Global-
budgetperiode ergriffenen Massnahmen laufend zu prüfen und weiterzuentwickeln, um die Si-
cherheit und die Betreuung sicherzustellen und den Auswirkungen auf die übrigen Abteilungen 
angemessen begegnen zu können. Die Arbeiten für das neue Zentralgefängnis sind zu begleiten 
und die für Anfang der folgenden Globalbudgetperiode vorgesehene Inbetriebnahme angemes-
sen vorzubereiten. 

Die Abteilung Straf- und Massnahmenvollzug sowie die Bewährungshilfe sind zur Erfüllung des 
risikoorientierten Vollzugsauftrags mit angemessenen Massnahmen zu unterstützen.  

Die Justizvollzugsanstalt (JVA) Solothurn ist als geschlossene, konkordatliche Vollzugseinrich-
tung auf den Massnahmenvollzug ausgerichtet und auf den Integrationsvollzug im Bereich 
Strafvollzug sowie den Verwahrungsvollzug in Kleingruppen spezialisiert. In der kommenden 
Globalbudgetperiode sollen einerseits die Spezialisierung im Strafvollzug (Integrationsvollzug 
Strafvollzug) erweitert werden und anderseits ein zusätzlicher Spezialvollzug im Massnahmen-
vollzug erprobt werden. Die Erweiterung des Spezialvollzuges im Strafvollzugsbereich wurde 
konkordatlich genehmigt. Die Arbeiten für einen Spezialvollzug im Massnahmenvollzug wurden 
vom Strafvollzugskonkordat ebenfalls zustimmend zur Kenntnis genommen. 

Die rechtlichen und betrieblichen Anforderungen an einen modernen Justizvollzug sind zuneh-
mend hoch. Im Vordergrund stehen dabei die digitale Transformation mit zahlreichen vollzugs-
relevanten interkantonalen und innerkantonalen Programmen und Projekten sowie die struktu-
relle Qualitätssicherung. 

Der Verpflichtungskredit 2026–2028 ist mit 17,3 Mio. Franken um 7,7 Mio. Franken resp. 31% 
tiefer als der teuerungsbereinigte Verpflichtungskredit 2023–2025 und um 6,4 Mio. Franken 
resp. 27% tiefer als das voraussichtliche Ergebnis der Globalbudgetperiode 2023–2025. Diese 
Senkung ist vor allem auf Mehreinnahmen in den Vollzugseinrichtungen aufgrund von Anpas-
sungen bei den Kostgeldern und aufgrund der zusätzlichen Spezialisierungen in der JVA Solo-
thurn zurückzuführen. Der geplante Stellenaufbau 2026–2028 führt aufgrund von höheren Er-
trägen zu keinen zusätzlichen Mehrkosten im Globalbudget. 

Die Produktgruppen bleiben in der neuen Globalbudgetperiode unverändert. Die Bezeichnung 
der Produktgruppe 2 wird in «Gefängnisse» abgeändert.  
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a) Globalbudget: «Justizvollzug» 

1. Produktgruppe 1: Justizvollzugsanstalt 

1.1. Die Sicherheit und Ordnung innerhalb der Justizvollzugsanstalt sind gewährleis-
tet  

1.2. Die Eingewiesenen erreichen die auf die Integration ausgerichteten Vollzugs-
ziele 

1.3. Die vom Konkordat definierten Vollzugsstandards sind erfüllt  

2. Produktgruppe 2: Gefängnisse 

1.1. Die Sicherheit und Ordnung innerhalb der Gefängnisse sind gewährleistet  

2.1. Die Haftbedingungen werden verbessert 

3. Produktgruppe 3: Straf- und Massnahmenvollzug 

1.1. Rechtskräftige Urteile werden innerhalb der definierten Frist an die Hand ge-
nommen  

4. Produktgruppe 4: Bewährungshilfe 

1.1. Die Integration nach Strafverbüssung wird gefördert 

b) Verpflichtungskredit 2026 bis 2028    17’284’000 Franken 
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Sehr geehrter Herr Präsident 
Sehr geehrte Damen und Herren 

Wir unterbreiten Ihnen nachfolgend Botschaft und Entwurf zum Globalbudget «Justizvollzug» 
für die Jahre 2026 bis 2028. 

1. Einleitende Bemerkungen 

Das Globalbudget Justizvollzug (GB AJUV) 2026–2028 beinhaltet die Produktgruppen «Justiz-
vollzugsanstalt», «Gefängnisse», «Straf- und Massnahmenvollzug» sowie «Bewährungshilfe». Es 
bleibt strukturell im Vergleich zur laufenden Globalbudgetperiode unverändert. Die Produkt-
gruppe «Untersuchungsgefängnisse» wird in «Gefängnisse» umbenannt. 

Der Leistungsauftrag bleibt grundsätzlich unverändert.  

Veränderungen bei den Leistungen oder Finanzen sind im Kapitel 3.5 «Veränderungen von Leis-
tungen und Finanzen» ausgewiesen. 

2. Bezug zu den Planungsgrundlagen des Regierungsrates 

«Die Herausforderungen im Justizvollzug bleiben komplex. Die Aufgaben und öffentlichen Er-
wartungen nehmen zu. Ein überwiegend grosser Teil verurteilter Straftatpersonen wird einmal 
aus dem Vollzug entlassen. Ein in sämtlichen Bereichen zeitgemässer, interdisziplinär abgestütz-
ter und professioneller Justizvollzug bedarf entsprechender baulicher wie auch personeller Res-
sourcen. Der Justizvollzug und die Polizei können die stets umfangreicheren Aufgaben und Ziele 
nur mit einer zeitgemässen Infrastruktur erfüllen» (Legislaturplan 2021–2025, B.3.3.). 

 

3. Leistungsauftrag und Saldovorgabe 

3.1 Leistungserbringende 
 
Name Produktegruppe 

 
Leistungserbringende Dienststelle/Abteilung 

1. Justizvollzugsanstalt Justizvollzugsanstalt 
2. Gefängnisse Gefängnisse 
3. Straf- und Massnahmenvollzug Straf- und Massnahmenvollzug 
4. Bewährungshilfe  Bewährungshilfe 

 

Legislaturplan 2021–2025 Enthalten in  
Produktegruppen 

Nr. Handlungsziel  1 2 3 4 
3.3.3 In moderne Sicherheitsinfrastruktur investieren  X   
3.4.1 Gewalt reduzieren und Betreuung der Opfer von Gewalttaten opti-

mieren 
   X  

Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2026–2029 Enthalten in  
Produktegruppen 

Nr. Massnahme 1 2 3 4 
5523 Neues Zentralgefängnis planen und bauen  X   
5647 Sicherer und rechtskonformer Freiheitsentzug Untersuchungsge-

fängnisse 
 X   
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3.2 Produktegruppen 

3.2.1 Produktegruppe 1: Justizvollzugsanstalt 

Die JVA Solothurn ist eine Anstalt des Strafvollzugskonkordats der Nordwest- und Innerschweiz. 
Es werden 66 Plätze für den geschlossenen Massnahmenvollzug (inkl. 10 Haftplätze in der 
Eintrittsabteilung Beobachtung & Triage [B+T], 6 Haftplätze im Spezialvollzug «Verwahrungs-
vollzug in Kleingruppen» und 10 Haftplätze im integrativen Massnahmenvollzug) und 34 Plätze 
für den geschlossenen Strafvollzug (inkl. 24 Plätze Spezialvollzug «Integrationsvollzug») ange-
boten.  

Im geschlossenen Massnahmenvollzug werden stationäre therapeutische Massnahmen (v.a. ge-
mäss Art. 59 des Schweizerischen Strafgesetzbuchs [StGB; SR 311.0]) und Verwahrungen (gemäss 
Art. 64 StGB) in Wohngruppen vollzogen.  

Eine stationäre therapeutische Massnahme (vgl. Art. 59 StGB) wird vom Gericht angeordnet, 

- wenn der Täter psychisch schwer gestört ist und ein Verbrechen oder Vergehen began-
gen hat, das mit seiner psychischen Störung im Zusammenhang steht und 

- zu erwarten ist, dadurch lasse sich die Gefahr weiterer, mit seiner psychischen Störung 
im Zusammenhang stehender Taten begegnen.  

Eine Verwahrung (vgl. Art. 64 StGB) wird vom Gericht angeordnet,  

- wenn der Täter eine mit einer Höchststrafe von fünf oder mehr Jahren bedrohte Tat be-
gangen hat (Mord, vorsätzliche Tötung, schwere Körperverletzung, Vergewaltigung, 
Raub, Geiselnahme, Brandstiftung etc.) und  

- wenn aufgrund der Persönlichkeitsmerkmale des Täters, der Tatumstände und seiner ge-
samten Lebensumstände ernsthaft zu erwarten ist, dass er weitere Taten dieser Art 
begeht oder 

- wenn aufgrund einer anhaltenden oder langdauernden psychischen Störung von erhebli-
cher Schwere, mit der die Tat in Zusammenhang stand, ernsthaft zu erwarten ist, dass der 
Täter weitere Taten dieser Art begeht und die Anordnung einer Massnahme nach  
Art. 59 StGB keinen Erfolg verspricht. 

Neben den Abteilungen für den Massnahmenvollzug führt die JVA Solothurn eine Abteilung 
«Verwahrungsvollzug in Kleingruppen» (Spezialvollzug). In dieser Abteilung können Insas-
sen, denen nach Ablauf der ihnen auferlegten Freiheitsstrafe zu Sicherungszwecken weiterhin 
die Freiheit entzogen bleiben muss, getrennt von den übrigen Insassen untergebracht werden. 

Der Integrationsvollzug Spezialvollzug (IV SV) hat zum Ziel, verurteilte Straftäter, welche 
aus psychischen oder physischen Gründen zur Integration in den ordentlichen Strafvollzug auf 
interdisziplinäre Unterstützung angewiesen sind, bestmöglich auf den Normalvollzug vorzube-
reiten. 
 
Im geschlossenen Strafvollzug werden künftig zudem i.d.R. im Kanton Solothurn im vorzeiti-
gen Strafvollzug befindliche oder zu einer Freiheitsstrafe verurteilte Personen untergebracht. 
Die Insassen leben auch hier in Wohngruppen zusammen. Dies dient der Förderung der sozialen 
Kompetenzen und soll zu einer erfolgreichen Reintegration in die Gesellschaft beitragen. 

Die JVA Solothurn führt eine spezialisierte Massnahmenvollzugsabteilung («Integrationsvoll-
zug Massnahmenvollzug»; IMV). Mit dieser Abteilung wird das Ziel verfolgt, mit Insassen, 



7 

 

welchen es aufgrund ihres Gesundheitszustandes nicht oder nicht in angemessener Zeit gelingt, 
von den sozial- und psychotherapeutischen Angeboten eines psychiatrisch-psychologisch beglei-
teten Wohngruppenvollzuges zu profitieren, mit intensiver interdisziplinärer Betreuung, indivi-
dueller Förderung und angemessen erhöhter Sicherheit auf eine schrittweise Integration in die 
sozialtherapeutischen Wohngruppen und die konsequente Weiterverfolgung der in der Voll-
zugsplanung definierten Ziele hinzuarbeiten. 

Der Sicherheit nach aussen wie nach innen wird höchste Priorität zugemessen. Das Vollzugsziel 
wird bei jedem Insassen individuell definiert und der Weg zur Erreichung dieses Ziels in einem 
Vollzugsplan festgehalten. Zur Erreichung der therapeutischen Vollzugsziele hat die Anstalt 
über das notwendige Fachpersonal zu verfügen. Im Bereich der Psychiatrie und Psychotherapie 
arbeitet das Amt für Justizvollzug mit der Forensik der psychiatrischen Dienste der Solothurner 
Spitäler (soH) zusammen. Für die stationäre Massnahme nach Art. 59 StGB und die Verwahrung 
nach Art. 64 StGB kann eine bedingte Entlassung des Täters erst erfolgen, wenn sein Zustand es 
rechtfertigt, dass ihm Gelegenheit gegeben wird, sich in der Freiheit zu bewähren. 
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Produktgruppe 2: Gefängnisse 

In Olten und Solothurn wird je ein Gefängnis betrieben. Dort werden insbesondere Polizeige-
wahrsam, vorläufige Festnahmen, Untersuchungs- und Sicherheitshaft, kurze Freiheitsstrafen 
und Ersatzfreiheitsstrafen an Männern, Frauen und Jugendlichen sowie die kurzfristige Admi-
nistrativhaft vollzogen (§ 6 der Verordnung über den Justizvollzug [Justizvollzugsverordnung, 
JUVV; BGS 331.12]). Die beiden Gefängnisse verfügen über insgesamt 103 Plätze. 
 
Die Gefängnisse nehmen jederzeit bis zur Kapazitätsgrenze von Einweisungsbehörden einge-
wiesene Personen auf. Das Personal wird durch Fachkräfte für die ärztliche (somatische und psy-
chiatrische), pflegerische soziale und seelsorgerische Betreuung unterstützt. 
 

 
 

 
 



9 

 

 
 
Produktegruppe 3: Straf- und Massnahmenvollzug 

Die Abteilung Straf- und Massnahmenvollzug (SMV) ist die kantonale Einweisungs- und Voll-
zugsbehörde. Sie ist namentlich verantwortlich für einen risiko- und ressourcenorientierten Voll-
zug von Strafbefehlen und Strafurteilen an Personen, die durch die Staatsanwaltschaft und die 
Gerichte des Kantons Solothurn oder einer Bundesstrafbehörde verurteilt worden sind. Insbe-
sondere vollzieht der SMV Freiheitsstrafen, Ersatzfreiheitsstrafen, Massnahmen und Weisungen 
wie auch die besonderen Vollzugsformen der Halbgefangenschaft, des Electronic Monitoring 
sowie der gemeinnützigen Arbeit. Der SMV plant und gestaltet (Case Management) den Sankti-
onenvollzug vom (vorzeitigen) Sanktionsantritt bis zur definitiven Entlassung bzw. zum allfälli-
gen Übergang in zivilrechtliche Massnahmen. Dies beinhaltet beispielsweise die Bestimmung der 
geeigneten Vollzugsform und Institution, Versetzungen in andere Institutionen, Vollzugslocke-
rungen, Prüfung bedingter Entlassungen, Auftragsvergabe und Analyse von Berichten (beispiels-
weise durch die konkordatliche Fachkommission oder die konkordatliche Abteilung für foren-
sisch-psychologische Abklärungen AFA) oder psychiatrischen Gutachten und weitere Massnah-
men. Der SMV stellt den zuständigen Gerichten die für einen risikoorientierten Sanktionenvoll-
zug angemessenen Anträge und vertritt in gerichtlichen Nachverfahren (Art. 363 ff. der Schwei-
zerischen Strafprozessordnung [Strafprozessordnung, StPO; SR 312.0]) vor kantonalen Instanzen 
den Kanton Solothurn.  

Die Abteilung veranlasst Eintragungen im Fahndungsregister (RIPOL) und führt die kantonale 
Koordinationsstelle (KOST), die Eintragungen im Strafregister (VOSTRA) vornimmt.  

Der SMV arbeitet zusammen mit den übrigen Vollzugsbehörden der Deutschschweiz nach den 
Prinzipien des Risikoorientierten Sanktionenvollzugs (ROS). Ziel ist ein interdisziplinär ganzheit-
licher Sanktionenvollzug zum Zwecke der Risikominimierung.  
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Produktgruppe 4: Bewährungshilfe 

Die Bewährungshilfe betreut Menschen während des Strafverfahrens sowie in allen Phasen des 
Straf- und Massnahmenvollzugs (Art. 96 StGB). Die Zuweisung der Fälle erfolgt durch die Abtei-
lung Straf- und Massnahmenvollzug, die Staatsanwaltschaft, das Haftgericht, Straf- und Zivilge-
richte oder bei ausserkantonalen Fällen durch die zuständige Behörde eines anderen Kantons. 
Personen können sich auch freiwillig melden, wenn sie verurteilt sind oder ein Strafverfahren 
gegen sie hängig ist. Die Bewährungshilfe arbeitet deliktorientiert und unterstützt die betreu-
ten Personen in ihrer Wiedereingliederung. Die dafür notwendigen Interventionen orientieren 
sich an den mittels Risikoorientiertem Sanktionenvollzug (ROS)-Prozess erarbeiteten Erkenntnis-
sen.  

Die Bewährungshilfe ist verantwortlich für zwei besondere Vollzugsformen. Sie koordiniert und 
überwacht sowohl die gemeinnützigen Arbeitseinsätze als auch die elektronische Überwachung 
mittels Fussfessel (Electronic Monitoring [EM]) gemäß § 16ter des Gesetzes über den Justizvollzug 
(JUVG; BGS 331.11). Täterarbeit ist Opferschutz. Gewaltausübende Personen sollen lernen, Ver-
antwortung für ihr Handeln zu übernehmen, mit eigenen Emotionen angemessen umzugehen, 
die Grenzen anderer zu erkennen und zu akzeptieren sowie Konflikte gewaltfrei zu lösen. Die 
Bewährungshilfe kontaktiert einerseits die durch die Polizei wegen häuslicher Gewalt wegge-
wiesenen Personen und motiviert diese für eine Zusammenarbeit in Form einer Gewaltberatung 
(§ 37ter Abs. 4 des Gesetzes über die Kantonspolizei; BGS 511.11) und stellt andererseits die im 
Zusammenhang mit einer Sistierung eines Strafverfahrens wegen häuslicher Gewalt (Art. 55a 
StGB) oder im Zusammenhang mit Delikten gegen die sexuelle Integrität (z.B. Art. 94 Abs. 2 
StGB) stehende Triagierung bzw. Gewaltberatung (inkl. Lernprogramme) sicher. Die Bewäh-
rungshilfe stellt ausserdem die operative Tätigkeit der Beratungsstelle Gewalt sicher. Die Bera-
tungsstelle Gewalt bietet Personen, welche Gewalt ausüben oder befürchten, gewalttätig zu 
werden, ein niederschwelliges und kostenloses Beratungsangebot. 
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3.3 Saldovorgabe und Verpflichtungskredit 

Saldovorgabe 

 

Verpflichtungskredit 

 

3.4 Personal 
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3.4.1 Personalentwicklung in der neuen Globalbudgetperiode im Vergleich zur laufenden 
Globalbudgetperiode 

 
 Voraussichtliches Er-

gebnis Verpflichtungs-
kredit 2023–2025 

 

Beantragter Verpflich-
tungskredit 2026–2028 

Personalzahlen in Pensen 2023 
IST 

2024 
IST 

2025 
VA 

2026 
VA 

2027 
FP 

2028 
FP 

Pensenbestand per 31.12. 192,69 198,2 209,3 235,80 237,80 246,60 

Durchschnittlicher Pensenbestand 192,69 194,28 209,3 227,90 237,80 243,80 

Durchschn. Bestand je GB-Periode 198,8 Pensen 236,5 Pensen 

Kosten je GB-Periode 81,2 Mio. Franken 100,0 Mio. Franken 

In den folgenden Kapiteln wird die geplante Entwicklung des Pensenbestands bis ins Jahr 2028 
im Vergleich zum Voranschlag 2025 erläutert. 

3.4.1.1 Sicherheit und Entwicklung im Bereich Gefängnisse 

Die hohe Auslastung und zwischenzeitlich chronische Überbelegung der Gefängnisse sowie die 
zunehmenden Herausforderungen im Bereich Betreuung und Sicherheit stellen das Vollzugsper-
sonal vor besondere Herausforderungen und Belastungen. Bis zum Bau des Zentralgefängnisses 
müssen in den bestehenden Vollzugseinrichtungen weiter laufend bauliche und betriebliche 
Massnahmen geprüft werden. In personeller Hinsicht sind zur minimalen Entlastung der aktuel-
len Situation zusätzliche Stellen erforderlich (5,8 FTE). 

Die Inbetriebnahme des Zentralgefängnisses Solothurn ist für Ende 2029 geplant. Für die Baube-
gleitung, die Planung und Durchführung einer geordneten Inbetriebnahme (inkl. Personalge-
winnung, -einführung und -ausbildung) und eines sicheren Betriebs bedarf es zusätzlicher Perso-
nalressourcen (Fach- und Führungspersonen). Der notwendige Personalaufbau erfolgt schritt-
weise und mit Rücksicht auf den angespannten Finanzhaushalt zum spätmöglichsten Zeitpunkt 
(9,8 FTE). 

3.4.1.2 Weitere Spezialisierung der Justizvollzugsanstalt Solothurn 

Die JVA Solothurn erweitert ab 2026 ihr Spezialvollzugsangebot in quantitativer und qualitati-
ver Hinsicht. 

Zum einen wird durch eine Umwidmung bestehender Strafvollzugsplätze das bestehende Ange-
bot im Integrationsvollzug Strafvollzug (IV SV) erweitert (vgl. Massnahme D_DDI_14 Opti-
mierung Deckungsbeitrag JVA [Erweiterung Spezialvollzug]). Den hierfür erforderlichen zusätz-
lichen Personalmitteln und Leistungen der soH-Forensik steht einnahmeseitig das höhere Kost-
geld gegenüber. Das Strafvollzugskonkordat hat dieser Massnahme am 28. März 2025 zuge-
stimmt (3,0 FTE). 

Zum anderen soll im regulären Massnahmenvollzug eine spezialisierte Abteilung für Insassen 
aufgebaut werden, welchen es aufgrund ihres Gesundheitszustandes nicht oder nicht in ange-
messener Zeit gelingt, von den sozial- und psychotherapeutischen Angeboten eines psychiat-
risch-psychologisch begleiteten Wohngruppenvollzugs zu profitieren («Integrationsvollzug 
Massnahmenvollzug»; IMV). Mit intensiver interdisziplinärer Betreuung, individueller Förde-
rung und angemessen erhöhter Sicherheit soll auf eine schrittweise Integration in die sozialthe-
rapeutischen Wohngruppen und die konsequente Weiterverfolgung der in der Vollzugsplanung 
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definierten Ziele hingearbeitet werden. Dieses Angebot soll zunächst in einem Projektrahmen 
etabliert werden. Das Strafvollzugskonkordat hat am 28. März 2025 von den Vorarbeiten zu die-
sem Projekt zustimmend Kenntnis genommen. Das detaillierte Projekt und das für die Projekt-
dauer provisorische Kostgeld werden der konkordatlichen Herbstkonferenz vom 31. Oktober 
2025 zum Beschluss vorgelegt (14,2 FTE). 

3.4.1.3 Mehraufwand in Fallführung und Führungsunterstützung 

Die Zunahme in der Belegung der Vollzugseinrichtungen hat auch Auswirkungen auf die Abtei-
lung Straf- und Massnahmenvollzug sowie die Bewährungshilfe, die mit zusätzlichen Stellenpro-
zenten aufgefangen werden müssen. 

Die Belegungssituation von inner- und ausserkantonalen Vollzugseinrichtungen stellt die kanto-
nale Vollzugsbehörde (Abteilung Straf- und Massnahmenvollzug; SMV) namentlich im Bereich 
des Vollzugs von Ersatz- und Freiheitsstrafen vor grosse Herausforderungen. Der SMV kann die 
gestiegene Arbeitslast mit den bestehenden Ressourcen unter diesen erschwerten Bedingungen 
nicht länger bewältigen. Dies umso weniger, als sich ein weiterer Anstieg der Arbeitslast insbe-
sondere im Bereich des Vollzugs von Ersatzfreiheitsstrafen und Weisungen abzeichnet. Aus die-
sen Gründen sind für den SMV zusätzliche Stellenprozente erforderlich (1,9 FTE SMV). 

Die Bewährungshilfe (BwH) leistet in den kantonalen Gefängnissen die Soziale Beratung. Der 
deutliche Belegungsanstieg führt in diesem Bereich zu einer entsprechenden Mehrbelastung. 
Die gestiegene Fallbelastung in der Bewährungshilfe sowie gesetzliche Aufgabenerweiterungen 
in den Bereichen Gewaltberatung (Art. 55a StGB) und Tätigkeits-, Rayon- und Kontaktverbot 
(Art. 67 ff. StGB) führen zu einer spürbaren Mehrbelastung. Um einen risikoorientierten Vollzug 
gewährleisten zu können, sind die personellen Ressourcen zu erweitern (1,8 FTE BwH). 

Die Anforderungen an die Legal Compliance in sämtlichen operativen Bereichen des Amtes für 
Justizvollzug nehmen laufend zu. Zudem stehen dringende Arbeiten zugunsten der Prozesssi-
cherheit und Betriebskontinuität an, welche einer befristeten Unterstützung bedürfen (0,8 FTE 
Zentrale Dienste [ZD] AJUV).  

3.5 Veränderung von Leistungen und Finanzen 

3.5.1 Veränderungen im Leistungsauftrag 

Der Leistungsauftrag des Amtes für Justizvollzug ändert sich grundsätzlich nicht. Angepasst wird 
der Name der bisherigen Produktgruppe «Untersuchungsgefängnisse», welche mit Regierungs-
ratsbeschluss Nr. 2025/262 vom 25. Februar 2025 in «Gefängnisse» umbenannt worden ist.  
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Folgende Änderungen ergeben sich bei den Zielen: 

Angepasste Ziele 
Produkt-
gruppe 

Ursprüngliches Ziel Angepasstes Ziel 

1 Die Sicherheit ist gewährleistet 
(Gesellschaft, Mitarbeitende und 
Insassen) 

Die Sicherheit und Ordnung innerhalb der 
Justizvollzugsanstalt sind gewährleistet 

1 Die Gefangenen erreichen die auf 
die Integration ausgerichteten 
Vollzugsziele 

Die Eingewiesenen erreichen die auf die In-
tegration ausgerichteten Vollzugsziele 

2 Die Sicherheit ist gewährleistet 
(Gesellschaft, Mitarbeitende und 
Insassen) 

Die Sicherheit und Ordnung innerhalb der 
Gefängnisse sind gewährleistet 

3 
 

Die Bevölkerung hat Vertrauen in 
den Rechtsstaat 

Rechtskräftige Urteile werden innerhalb der 
definierten Frist an die Hand genommen 

 
Folgende Änderungen ergeben sich bei den Leistungsindikatoren:  

Angepasste Indikatoren 
Nr. Ursprünglicher Indika-

tor 
Angepasster Indikator 

112 Gutgeheissene Beschwer-
den von Insassen 

Gutgeheissene Beschwerden von eingewiesenen Personen 
betreffend Haftbedingungen 

211 Ausbrüche aus Untersu-
chungsgefängnissen 

Ausbrüche aus Gefängnissen 

212 Gutgeheissene Beschwer-
den von Insassen 

Gutgeheissene Beschwerden von eingewiesenen Personen 
betreffend Haftbedingungen 

Neue Indikatoren 
Nr. Neuer Indikator 
113 Durchschnittliche Betäubungsmittelkontrollen pro eingewiesene Person und Jahr 
131 Jeder eingewiesenen Person kann ein Arbeitsplatz zugewiesen werden 
132 Plätze «Bildung im Strafvollzug (BiSt)», welche genutzt werden 

Gelöschte Leistungsindikatoren 
Produkt-
gruppe 

Gelöschter Indikator 

1 Übergriffe auf das Personal 
1 Arbeits- und Beschäftigungsgrad 
1 Arbeitspräsenz 
2 Jederzeitige Aufnahme in den Untersuchungsgefängnissen bis zur Kapazitäts-

grenze: Reklamationen von einweisenden Stellen 
 
Folgende Änderungen ergeben sich bei den statistischen Messgrössen: 
 
Angepasste statistische Messgrössen 
Produkt-
gruppe 

Ursprüngliche statisti-
sche Messgrösse 

Angepasste statistische Messgrösse 

1 Kostgeldtage  Kostgeldtage Sanktionenvollzug 
2 Kostgeldtage Justizvollzug Kostgeldtage Sanktionenvollzug 
2 Bewegungen (Ein-/Aus-

tritte UGs) 
Bewegungen (Ein-/Austritte Gefängnisse) 

2 Anzahl Gefangene im Voll-
zug (Jahresdurchschnitt) 

Anzahl Eingewiesene im Sanktionenvollzug (Jahres-
durchschnitt) 
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3 Laufende gerichtliche Wei-
sungen per 15.12. 

Laufende gerichtliche Weisungen per 31.12. 

3 Laufende gerichtliche Mas-
snahmen per 15.12. 

Laufende gerichtliche Massnahmen per 31.12. 

3 Laufende stationäre Mass-
nahmen per 15.12. 

Laufende stationäre Massnahmen per 31.12. 

3 Triagierte Fälle gemäss 
ROS 

Triagierte Fälle gemäss risikoorientiertem Strafvoll-
zug (ROS) 

4 Vollzugstage EM Vollzugstage Electronic Monitoring (EM) 
4 Vollzugstage GA Vollzugstage Gemeinnützige Arbeit (GA) 

 
Neu eingeführte statistische Messgrössen 
Produkt-
gruppe 

Neue statistische Messgrösse 

1 Arbeitspräsenz 
1 Übergriffe auf das Personal 
2 Übergriffe auf das Personal 
4 Anzahl hängige Tätigkeitsverbote per 31.12. 

 
Gelöschte statistische Messgrössen 
Produkt-
gruppe 

Gelöschte statistische Messgrösse 

1 Angeordnete Urinproben bzgl. Suchtmittel 
1 Nettokosten pro Insasse und Tag 
1 Kostendeckungsgrad 
2 Nettokosten pro Insasse und Tag 
2 Kostendeckungsgrad 

3.5.2 Einfluss Massnahmenplan 2024 

Aufgrund der Massnahme «D_DdI_14 Optimierung Deckungsbeitrag JVA (Erweiterung Spezial-
vollzug)» im Bereich Justizvollzug ist im Jahr 2026 eine Saldoverbesserung von rund 0,3 Mio. 
Franken und in den Jahren 2027 und 2028 eine Saldoverbesserung von rund 0,65 Mio. Franken 
budgetiert. 
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3.5.3 Laufende Globalbudgetperiode 

Der Leistungsauftrag und die Indikatoren sind unverändert geblieben. 
 
Verpflichtungskredit GB-Periode 2023–2025 in MCHF 
Genehmigter Verpflichtungskredit gemäss KRB SGB Nr. 0151/2022 22.8 
+1,5 % Lohnerhöhung infolge Teuerungsausgleich per 1. Januar 2023  
gemäss RRB Nr. 2022/1659 vom 7. November 2022 

+1.2 

+2,0 % Lohnerhöhung infolge Teuerungsausgleich per 1. Januar 2024  
gemäss RRB Nr. 2023/2016 vom 5. Dezember 2023 

+1.0 

Bereinigter Verpflichtungskredit  25.0 
Voraussichtliches Ergebnis des Verpflichtungskredits (RE23 + RE24 + VA25) 23.7 
Zu begründende Differenz   -1.3 
 
 

  

Begründung Detail Total 
Total Personalaufwand   +0.0 
    
    
Total Sachaufwand  +1.6 
– Mehraufwand Anschaffungen JVA (u.a. verzögerte Beschaffung des 

Drohnendetektionssystems, welches im Jahr 2021 budgetiert wor-
den war). 

+0.6 

 
– Mehraufwand Lebensmittel aufgrund hoher Auslastung und zusätz-

licher Haftplätze 
+0.5 

 
– Mehraufwand Gesundheitskosten aufgrund hoher Auslastung und 

zusätzlicher Haftplätze 
+0.4 

 
– Mehraufwand Büro-, Verbrauchs-, Haushalts- und Reinigungsmate-

rial aufgrund hoher Auslastung und zusätzlicher Haftplätze 
+0.3 

 
– Minderkosten Gutachten / Expertisen -0.2  
Total Ertrag  -2.9 
– Mehreinnahmen Gefängnisse aufgrund hoher Auslastung -2.0  
– Mehreinnahmen JVA Solothurn im Bereich Strafvollzug aufgrund provisorischer 

zusätzlicher Haftplätze Kurzvollzug und Erhöhung Kostgelder im Strafvollzugs-
konkordat 

-0.9  

Total   -1.3 
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3.5.4 Neue Globalbudgetperiode 

 
Vergleich der laufenden und zukünftigen GB-Periode in MCHF 
Voraussichtliches Ergebnis des Verpflichtungskredits 2023–2025 
(RE23 + RE24 + VA25) 

23.7 

Beantragter Verpflichtungskredit 2026–2028 17.3 
Zu begründende Differenz   -6.4 
 
 

  

Begründung Detail Total 
Total Personalaufwand   +18.8 
– Personalaufbau gemäss Kapitel 3.4.2 +18.8 

 
 

Total Sachaufwand   +4.4 
– Leistungsvereinbarung Forensik soH (Totalbetrag pro Jahr neu rund 

2,3 Mio. Franken) 
+1.1 

 
– Zusätzliche Insassenkosten (Verdienstanteile Insassen, Aus- und Wei-

terbildung, Freizeitgestaltung, Gesundheitskosten) aufgrund hoher 
Auslastung und zusätzlicher Haftplätze 

+1.1  

– Anschaffungen JVA (u.a. Ersatz Fahrzeuge, Ersatz Maschinen Schrei-
nerei, Erneuerungen & Renovationen im Bereich Gewächshaus) 

+0.8  

– Mehraufwand Lebensmittel / Kiosk aufgrund hoher Auslastung und 
zusätzlicher Haftplätze 

+0.8  

–  Mitgliederbeiträge / Beiträge an Kantone / Dienstleistungen: Mehr-
aufwände u.a. durch externe Dienstleistungen, gestiegene Beiträge 
u.a. Konferenz der kantonalen Leitenden Justizvollzug (KKLJV) und 
Electronic Monitoring 

+0.6  

– Steigende Kosten Unterhalt aufgrund Teuerung +0.4  
– Mehraufwand Material JVA und Gefängnisse aufgrund zusätzlicher 

Haftplätze 
+0.2  

– Minderaufwand Energie und Wasser aufgrund sinkender Preise so-
wie Stromeinsparungen durch Photovoltaikanlage 

-0.7  

– Diverses +0.1  
Total Ertrag   -29.6 
– Steigende Erträge Gefängnisse u.a. aufgrund Anpassung Kostgeldhöhe und 

aufgrund zusätzlicher Plätze 
-15.2  

– Steigende Erträge JVA im Bereich Strafvollzug: Erweiterung Spezialisierung in-
tegrativer Strafvollzug 

-3.4  

– Steigende Erträge JVA im Bereich Strafvollzug: Erhöhung Kostgelder im Straf-
vollzugskonkordat, zusätzliche Haftplätze Strafvollzug 

-2.2  

– Steigende Erträge JVA im Bereich Massnahmenvollzug: Spezialisierung Integ-
rativer Massnahmenvollzug 

-5.1  

– Steigende Erträge JVA im Bereich Massnahmenvollzug: Erhöhung Kostgelder 
im Strafvollzugskonkordat  

-4.0  

– Weniger Rückerstattungen von Kostgeldern durch andere Kantone +0.3  
Total   -6.4 

Der Leistungsauftrag bleibt grundsätzlich unverändert. 
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4. Finangrössenausserhalb Globalbudget und Investitionen 
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5. Rechtliches 

Der nachfolgende Beschluss untersteht als gebundene Ausgabe (Verpflichtungskredit) nicht dem 
fakultativen Referendum nach Artikel 36 der Verfassung des Kantons Solothurn vom 8. Juni 
1986 (KV; BGS 111.1) (Art. 37 Abs. 1 Buchst. c KV). 

6. Antrag 

Wir bitten Sie, auf die Vorlage einzutreten und dem nachfolgenden Beschlussesentwurf zuzu-
stimmen. 

Im Namen des Regierungsrates 

Sandra Kolly 
Frau Landammann 

 

Yves Derendinger 
Staatsschreiber 
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7. Beschlussesentwurf 

Globalbudget «Justizvollzug» für die Jahre 2026 bis 2028 

Der Kantonsrat von Solothurn, gestützt auf Artikel 74 Abs. 1 Bst. b und Abs. 2 der Kantonsver-
fassung vom 8. Juni 19861, gestützt auf § 19 Abs. 1 und § 20 des Gesetzes über die wirkungsori-
entierte Verwaltungsführung vom 3. September 2003 (WoV-G)2, nach Kenntnisnahme von Bot-
schaft und Entwurf des Regierungsrates vom 23. September 2025 (RRB Nr. 2025/1557), be-
schliesst: 

1. Für das Globalbudget «Justizvollzug» werden für die Jahre 2026 bis 2028 folgende Produk-
tegruppen und Ziele festgelegt: 

1.1. Produktegruppe 1: Justizvollzugsanstalt 

1.1.1.  Die Sicherheit und Ordnung innerhalb der Justizvollzugsanstalt sind gewährleistet 

1.1.2.  Die Eingewiesenen erreichen die auf die Integration ausgerichteten Vollzugsziele 

1.1.3.  Die vom Konkordat definierten Vollzugsstandards sind erfüllt 

1.2. Produktegruppe 2: Gefängnisse 

1.2.1.  Die Sicherheit und Ordnung innerhalb der Gefängnisse sind gewährleistet 

1.2.2.  Die Haftbedingungen werden verbessert 

1.3. Produktegruppe 3: Straf- und Massnahmenvollzug 

1.3.1.  Rechtskräftige Urteile werden innerhalb der definierten Frist an die Hand genom-
men 

1.4. Produktegruppe 4: Bewährungshilfe 

1.4.1.  Die Integration nach Strafverbüssung wird gefördert 

2. Für das Globalbudget «Justizvollzug» wird als Saldovorgabe für die Jahre 2026 bis 2028 ein 
Verpflichtungskredit von 17'284’000 Franken beschlossen. 

3. Der Verpflichtungskredit für das Globalbudget «Justizvollzug» wird bei einer vom Regie-
rungsrat beschlossenen Lohnanpassung gemäss § 17 des Gesamtarbeitsvertrages vom 
25. Oktober 2004 (BGS 126.3; GAV) angepasst. 

  

 _______________  

1 BGS 111.1 
2 BGS 115.1 
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4. Der Regierungsrat wird mit dem Vollzug beauftragt. 
 

Im Namen des Kantonsrates 
 

Präsident Ratssekretär 

 
 

Dieser Beschluss unterliegt nicht dem Referendum. 
 

Verteiler KRB 

Departement des Innern; Departementssekretariat; Abteilung Controlling und Digitalisierung 
Amt für Justizvollzug; LEU 
Finanzdepartement 
Amt für Finanzen (5) 
Parlamentscontroller 
Kantonale Finanzkontrolle 
Parlamentsdienste 
 


